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I Formelles Baurecht  

 

1. Organisation 

Verfahren, Erledigungsfristen     KRG Art. 5 
1 Für die in diesem Gesetz und in der Verordnung festgelegten Verfahren für Planungen, Bau-
vorhaben, Landumlegungen und die Erhebung von Erschliessungsabgaben gilt ausschliesslich 
kantonales Recht, soweit die Gemeinden und Regionalverbände nicht ausdrücklich ermächtigt 
oder verpflichtet werden, abweichende oder ergänzende eigene Verfahrensvorschriften zu er-
lassen oder bestimmte Verfahren selbst zu regeln.  
2 Die zuständigen Behörden erledigen Gesuche in den in diesem Gesetz oder in der Verordnung 
festgelegten Ordnungsfristen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Fristen beginnen, 
sobald die Gesuche formell richtig und vollständig vorliegen, sofern nichts anderes bestimmt 
ist. 
3 Kann eine Frist ausnahmsweise nicht eingehalten werden, teilt die zuständige Behörde die 
Verzögerung den Betroffenen vor Ablauf der Frist mit kurzer Begründung und unter Bekannt-
gabe einer neuen Erledigungsfrist mit.  
 
 
Grundsatz                      KRG Art. 85 
 

1 Das Bauwesen ist Sache der Gemeinden, soweit dieses Gesetz oder die Spezialgesetzgebung 
nichts anderes bestimmen. 
2 Zuständige Behörde für Verfügungen und Entscheide der Gemeinden ist der Gemeindevor-
stand, soweit dieses Gesetz, die Spezialgesetzgebung oder das Gemeinderecht nicht eine ande-
re kommunale Behörde bestimmen (kommunale Baubehörde). 
3 Die Gemeinden organisieren das Bauwesen so, dass ein fachlich kompetenter, wirksamer, 
zeitgerechter und koordinierter Vollzug gewährleistet ist.  
4 Die Gemeinden streben eine überkommunale Zusammenarbeit an, insbesondere durch Bildung 
gemeinsamer Bauämter sowie durch Bezeichnung gemeinsamer Fachleute oder Fachgremien 
mit Beratungsfunktion in Baugestaltungsfragen und weiteren Fragen des Bau-, Umwelt- und 
Energierechts. 
 
 
2. Bewilligungen 

BAB-Bewilligung, BAB-Behörde                    KRG Art. 87 
 

1 Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen (BAB) erfordern neben der Baubewilligung 
eine kantonale Bewilligung (BAB-Bewilligung).  
2 Zuständig für Entscheide über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen ist das Departement 
(BAB-Behörde). Die Regierung kann durch Verordnung die Zuständigkeit ganz oder teilweise 
einer anderen kantonalen Behörde übertragen.  
3 Die kommunale Baubehörde überweist Gesuche für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
(BAB-Gesuch), bei denen sie die Voraussetzungen für eine Baubewilligung und eine BAB-
Bewilligung als erfüllt betrachtet, mit begründetem Antrag auf Erteilung der BAB-Bewilligung 
der Fachstelle. Andernfalls weist sie das Gesuch von sich aus ab.  
4 Erteilt die BAB-Behörde die BAB-Bewilligung, wird sie von der kommunalen Baubehörde 
zusammen mit der Baubewilligung eröffnet. In diesem Fall ist die Baubewilligung ohne Rück-
sicht auf allfällige kommunale Rechtsmittel direkt beim Verwaltungsgericht anfechtbar.  
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5 Verweigert die BAB-Behörde die BAB-Bewilligung, eröffnet sie den ablehnenden BAB-
Entscheid direkt den Gesuchstellenden, wodurch das Baugesuch als abgewiesen gilt. Für die 
Verfahrenskosten der Gemeinde erlässt die kommunale Baubehörde einen separaten Kosten-
entscheid. 
6 Bauten und Anlagen, die von der Regierung durch Verordnung von der Baubewilligungs-
pflicht ausgenommen werden, erfordern keine BAB-Bewilligung, auch wenn die Gemeinden 
sie dem Meldeverfahren unterstellen. 
 
 
Koordination bei Zusatzbewilligungen                   KRG Art. 88 
 

1 Erfordern Bauvorhaben neben der Baubewilligung und einer allfälligen BAB-Bewilligung 
zusätzliche Bewilligungen, Ausnahmebewilligungen, Genehmigungen oder Zustimmungen wei-
terer Behörden (Zusatzbewilligungen) und besteht zwischen den Bewilligungen ein derart en-
ger Sachzusammenhang, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinander erteilt werden 
können, sondern inhaltlich abgestimmt werden müssen, werden Verfahren und Entscheide im 
Baubewilligungsverfahren und im BAB-Verfahren koordiniert. 
2 Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen ist die Koordination Sache der kommunalen Bau-
behörde. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen entscheidet die BAB-Behörde über kan-
tonale Zusatzbewilligungen selbst, wenn ein Gesamtentscheid zur Verbesserung der Koordina-
tion beiträgt, der Verfahrensbeschleunigung dient oder unter den Parteien vereinbart wurde. 
3 Weitere Einzelheiten über die Koordination regelt die Regierung durch Verordnung.  
 
 
Bewilligungsvoraussetzungen                     KRG Art. 89 
1 Bauvorhaben und Zweckänderungen werden bewilligt, wenn alle Vorschriften des kommuna-
len, kantonalen und eidgenössischen Rechts eingehalten sind. 
2 Baugesuche werden nach dem Recht beurteilt, das zur Zeit des Entscheids gilt. 
3 Ist die Bauherrschaft nicht Eigentümerin des Baugrundstücks, ist das Baugesuch durch den 
Eigentümer oder die Eigentümerin mit zu unterzeichnen. Ist sie nicht Eigentümerin des für die 
Erschliessung benötigten Bodens, wird die Baubewilligung nur erteilt, wenn die erforderlichen 
Rechte für die Erschliessung des Bauvorhabens im Baugesuch nachgewiesen werden. 
 
 
Nebenbestimmungen                      KRG Art. 90 
 

1 Können inhaltliche oder formale Mängel des Bauvorhabens ohne besondere Schwierigkeiten 
behoben werden oder drängen sich Anordnungen zur Schaffung oder Erhaltung des rechtmäs-
sigen Zustands auf, sind mit der Bewilligung die gebotenen Nebenbestimmungen (Auflagen, 
Bedingungen, Befristungen) zu verknüpfen. 
 
 

2 Nebenbestimmungen mit längerer zeitlicher Wirkung oder von erheblicher Bedeutung sind 
vor Baubeginn auf Kosten der Baugesuchstellenden im Grundbuch anzumerken. Das Grund-
buchamt bescheinigt der anmeldenden Behörde den Vollzug der Anmerkung. 
3 Für die richtige Erfüllung von Nebenbestimmungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Bauausführung kann Sicherstellung verlangt werden. Sie ist in der Regel vor Baubeginn zu 
leisten. 
 
 
  



Auszüge KRG und KRVO  Anhang 

Gemeinde Sevgein  22.03.2006  5

Baubeginn, Erlöschen der Baubewilligung, Bauvollendung                  KRG Art. 91 
 

1 Bauvorhaben dürfen begonnen werden, sobald die Baubewilligung schriftlich vorliegt. Vorbe-
halten bleiben anderslautende Anordnungen in einem Rechtsmittelverfahren. 
2 Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen erlöschen, wenn mit den Bauarbeiten nicht innert 
Jahresfrist seit zulässigem Baubeginn begonnen worden ist. Bauvorhaben sind innert zwei Jah-
ren nach Baubeginn zu vollenden. Die für die Bewilligung zuständige Behörde kann diese Fris-
ten auf begründetes Gesuch hin angemessen verlängern. 
3 Wird ein Bauvorhaben nicht vollendet, sind unvollendete Bauteile zu entfernen und der ur-
sprüngliche Zustand wieder herzustellen.  
 
 
3. Baubewilligungsverfahren 

Baubewilligungsverfahren                    KRG Art. 92 
 

1 Baugesuche, BAB-Gesuche und Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen 
sind bei der Standortgemeinde einzureichen.  
2 Die Gemeinden führen das Auflageverfahren durch. Während der öffentlichen Auflage kann 
bei der Gemeinde schriftlich und begründet Einsprache erhoben werden. Für die Einsprachele-
gitimation gelten sinngemäss die Voraussetzungen für die Planungsbeschwerde an die Regie-
rung.  
3 Die Regierung regelt durch Verordnung das Baubewilligungsverfahren und das BAB-
Verfahren. Für Bauvorhaben, die nur geringfügige öffentliche und private Interessen berühren, 
legt sie ein Meldeverfahren fest.  
4 Die Gemeinden erlassen im Baugesetz nach Bedarf ergänzende Bestimmungen. 
 
 
A. Ordentliches Baubewilligungsverfahren 

Vorläufige Beurteilung                                  KRVO Art. 41 
 

1 Die kommunale Baubehörde kann vor der Einreichung eines Baugesuchs um eine vorläufige 
Beurteilung wesentlicher Punkte des Bauvorhabens ersucht werden. 
2 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen kann die Fachstelle über die Gemeinde um eine 
vorläufige Beurteilung ersucht werden. 
3 Die vorläufige Beurteilung gibt weder den Gesuchstellenden Anspruch auf Erteilung der Bau-
bewilligung noch bindet sie die entscheidende Behörde bei der Beurteilung des ordentlichen 
Baugesuchs und allfälliger Einsprachen. 
 
 
Baugespann                  KRVO Art. 43 
 

1 Bei Bauvorhaben, die nach aussen in Erscheinung treten, ist gleichzeitig mit der Einreichung 
des Baugesuchs ein Baugespann aufzustellen. Dieses muss die Lage, Höhe und Gestalt der 
Baute klar erkennen lassen. Aufschüttungen und Böschungen von mehr als 0.8 m Höhe sind 
ebenfalls zu profilieren.  
2 Die Höhenlage des Erdgeschosses ist an den Profilen zu markieren. Die Grenzsteine sind frei-
zulegen.  
3 Das Baugespann darf vor der rechtskräftigen Erledigung des Baugesuchs nur mit Bewilligung 
der kommunalen Baubehörde entfernt werden. Es ist in jedem Falle während der Dauer der 
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öffentlichen Auflage stehen zu lassen. Nach Eintritt der Rechtskraft des Bauentscheides ist das 
Baugespann umgehend zu entfernen. 
 
 
Vorläufige Prüfung                  KRVO Art. 44 
 

1 Die kommunale Baubehörde prüft eingehende Baugesuche und BAB-Gesuche umgehend auf 
Vollständigkeit und unterzieht sie einer materiellen Vorprüfung. Gleichzeitig wird geprüft, ob 
das Baugespann richtig gestellt ist.  
2 Bei unvollständigen Gesuchen sowie Gesuchen mit offenkundigen materiellen Mängeln setzt 
die kommunale Baubehörde beziehungsweise die Fachstelle den Gesuchstellenden innert 20 
Tagen seit Eingang eine angemessene Frist zur Vervollständigung oder Verbesserung des Bau-
gesuchs.  
3 Wird das Gesuch innert der angesetzten Frist nicht vervollständigt oder verbessert, gilt es als 
zurückgezogen. 
 
 
Öffentliche Auflage, Einsprache                 KRVO Art. 45 
 

1 Nach Abschluss der vorläufigen Prüfung legt die kommunale Baubehörde das Baugesuch 
beziehungsweise das BAB-Gesuch während 20 Tagen in der Gemeinde öffentlich auf. Erfor-
dert das Bauvorhaben eine UVP, wird gleichzeitig der UVB aufgelegt.  
2 Die Auflage des Baugesuchs wird im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde bekannt 
gegeben. Bei BAB-Gesuchen, Gesuchen mit UVP sowie Gesuchen mit Zusatzbewilligungen, 
die im Kantonsamtsblatt zu publizieren sind, ist die öffentliche Auflage gleichzeitig auch im 
Kantonsamtsblatt bekannt zu geben.  
3 Die Publikation hat Angaben über die Bauherrschaft, den Standort des Bauvorhabens, die 
betroffenen Nutzungszonen und Bundesinventare nach der Natur- und Heimatschutzgesetzge-
bung, die Auflagezeit, den Auflageort und die Einsprachemöglichkeit zu enthalten.  
4 Einsprachen sind während der Auflagefrist bei der Gemeinde einzureichen. Den Gesuchstel-
lenden ist Gelegenheit zu geben, zu Einsprachen innert 20 Tagen schriftlich Stellung zu neh-
men. 
 
 
Bauentscheid                  KRVO Art. 46 
 

1 Nach Abschluss des Auflageverfahrens sowie Einholung notwendiger Stellungnahmen anderer 
betroffener Behörden entscheidet die kommunale Baubehörde über das Baugesuch und allfälli-
ge Einsprachen und erlässt den Bauentscheid.  
2 Bauentscheide sind den Baugesuchstellenden und allfälligen Einsprechenden gleichzeitig zu 
eröffnen. Sie sind zu begründen, wenn Einsprachen oder Baugesuche abgewiesen werden. 
3 Bauentscheide sind innert zwei Monaten seit Ablauf der öffentlichen Auflage zu eröffnen. Bei 
Bauvorhaben mit Einsprachen beträgt die Erledigungsfrist maximal drei und bei Bauvorhaben 
mit UVP maximal fünf Monate.  
 
 
BAB-Entscheid 1. Weiterleitung                 KRVO Art. 47 
 

1 Nach Abschluss des Auflageverfahrens leitet die kommunale Baubehörde BAB-Gesuche, so-
fern sie die Voraussetzungen für eine Bewilligung als erfüllt betrachtet, umgehend in mindes-
tens drei Exemplaren mit allen Unterlagen und begründetem Antrag an die Fachstelle weiter. 



Auszüge KRG und KRVO  Anhang 

Gemeinde Sevgein  22.03.2006  7

Gleichzeitig übermittelt sie der Fachstelle allfällige Einsprachen zusammen mit ihrer Stellung-
nahme. 
2 BAB-Gesuche können bereits während der Auflage an die Fachstelle weitergeleitet werden. 
Diesfalls orientiert die zuständige kommunale Baubehörde die Fachstelle umgehend über allfäl-
lige Einsprachen. 
 
 
2. Anhörung, Bereinigung, Schiedsstelle                KRVO Art. 48 
 

1 Nach Eingang des Gesuchs holt die Fachstelle bei den betroffenen Stellen die notwendigen 
Stellungnahmen ein. 
2 Ist die Fachstelle mit den Stellungnahmen nicht einverstanden oder bestehen zwischen den 
Stellungnahmen Widersprüche, führt die Fachstelle mit den betroffenen Stellen ein Bereini-
gungsgespräch. 
3 Misslingt die Bereinigung, unterbreitet die Fachstelle den Konflikt der Schiedsstelle, welche 
die Fachstelle anweist, wie zu entscheiden ist. Schiedsstelle ist das Departement. 
 
 
3. Entscheid, Eröffnung                 KRVO Art. 49 
 

1 Nach Vorliegen aller Unterlagen entscheidet die Fachstelle über das BAB-Gesuch und allfälli-
ge Einsprachen und erteilt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die BAB-
Bewilligung. Andernfalls weist sie das BAB-Gesuch ab. 
2 Über BAB-Gesuche entscheidet die Fachstelle innert eineinhalb Monaten seit Eingang der 
vollständigen Baugesuchsakten. Bei Bauvorhaben, die eine verwaltungsinterne Vernehmlas-
sung oder eine Zusatzbewilligung erfordern, beträgt die Erledigungsfrist maximal drei Monate. 
Bei Bauvorhaben mit Einsprachen, UVP oder besonders grossem Koordinationsbedarf beträgt 
die Erledigungsfrist maximal fünf Monate. 
3 BAB-Bewilligungen und allfällige Einspracheentscheide werden Ge-suchstellenden und Ein-
sprechenden von der kommunalen Baubehörde nach Eingang so rasch als möglich zusammen 
mit der Baubewilligung eröffnet. 
4 Die Kosten des BAB-Verfahrens werden in der BAB-Bewilligung in Rechnung gestellt. 
 
 
B. Meldeverfahren 

Meldeverfahren 1. Anwendungsfälle KRVO Art. 50 
 

1 Das Meldeverfahren ist ein vereinfachtes Baubewilligungsverfahren. Es findet Anwendung auf 
untergeordnete Bauvorhaben, bei welchen mit keinen Einsprachen zu rechnen ist, wie insbe-
sondere 
1. geringfügige Projektänderungen bereits bewilligter Bauvorhaben; 
2. bauliche Massnahmen, die nach aussen nicht in Erscheinung treten, zonenkonform sind 

und zu keinen Veränderungen bezüglich Verkehrsbelastung oder Ausnützung führen. 
2 Das Meldeverfahren findet überdies Anwendung auf Bauvorhaben, die gemäss Artikel 40 von 
der Baubewilligungspflicht ausgenommen, jedoch gemäss kommunalem Baugesetz dem Mel-
deverfahren unterstellt sind. 
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2. Verfahren KRVO Art. 51 
 

1 Gesuche und Gesuchsunterlagen können in vereinfachter Ausführung eingereicht werden. Auf 
das Baugespann und die öffentliche Auflage samt Publikation wird verzichtet. 
2 Gesuchstellende erhalten innert Monatsfrist seit Einreichung des Gesuchs einen Entscheid der 
kommunalen Baubehörde. Bei Bauvorhaben, die neben der Baubewilligung eine BAB-
Bewilligung erfordern, sind der Entscheid der kommunalen Baubehörde und der BAB-
Entscheid innert eineinhalb Monaten zu eröffnen. Der BAB-Entscheid ist innert zwei Wochen 
seit Eingang des Gesuchs bei der Fachstelle zu fällen. 
3 Bauvorhaben, die lediglich einer kommunalen Baubewilligung bedürfen, gelten als bewilligt, 
sofern innert Monatsfrist seit Einreichung des Gesuchs kein anders lautender Entscheid ergeht. 
4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über das ordentliche Baubewilligungsverfahren. 
 
 
4. Koordination 
  

A. Verfahrenskoordination 

Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen  
1. Vorbereitung KRVO Art. 52 
 

1 Das Departement führt im Einvernehmen mit den betroffenen Departementen eine Liste mit 
den zu koordinierenden Zusatzbewilligungen. 
2 In der Liste der koordinationsbedürftigen Zusatzbewilligungen werden jene Zusatzbewilligun-
gen bezeichnet, bei denen die Gesuche in der Regel vor der Einreichung mit den betroffenen 
Fachbehörden vorabzuklären und zu bereinigen sind. 
 
 
2. Einreichung, vorläufige Prüfung KRVO Art. 53 
 

1 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen sind zusammen mit dem Bauge-
such, einem allfälligen BAB-Gesuch sowie allen für die Beurteilung notwendigen Unterlagen 
bei der Gemeinde einzureichen. Soweit Gesuchsformulare bestehen, sind diese zu verwenden.  
2 Die kommunale Baubehörde prüft eingehende Gesuche für Zusatzbewilligungen umgehend 
auf Vollständigkeit. Sie klärt insbesondere ab, ob für alle erforderlichen Zusatzbewilligungen 
Gesuche mit den nötigen Formularen und Unterlagen vorliegen und die notwendigen Vorab-
klärungen erfolgt sind. 
3 Reichen Baugesuchstellende Gesuche für Zusatzbewilligungen direkt bei den für die Zusatz-
bewilligung zuständigen Behörden ein, leiten diese das Gesuch an die für die Koordination 
zuständige Behörde weiter, sofern das Gesuch ein baubewilligungspflichtiges Vorhaben betrifft 
und noch keine Baubewilligung vorliegt. 
 
 
3. Öffentliche Auflage, Einsprache KRVO Art. 54 
 

1 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen sind zusammen mit dem Bauge-
such und einem allfälligen BAB-Gesuch öffentlich aufzulegen und auszuschreiben. In der Pub-
likation sind die Gesuche für Zusatzbewilligungen einzeln aufzuführen.  
2 Einsprachen gegen Gesuche für Zusatzbewilligungen sind während der für das Baugesuch und 
BAB-Gesuch geltenden Auflagefrist bei der Gemeinde einzureichen.  
3 Im übrigen gelten die Vorschriften über das Baubewilligungsverfahren. 
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B. Entscheidkoordination 

Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen KRVO Art. 55 
 

1 Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen stellt die kommunale Baubehörde, sofern sie die 
Voraussetzungen für eine Baubewilligung als erfüllt betrachtet, Gesuche für Zusatzbewilligun-
gen nach Abschluss des Auflageverfahrens umgehend mit allen erforderlichen Unterlagen und 
allfälligen Einsprachen direkt den für die Zusatzbewilligung zuständigen Behörden zu. 
2 Die für die Zusatzbewilligung zuständigen Behörden übermitteln ihren Entscheid sowie einen 
allfälligen Einspracheentscheid direkt der Gemeinde. Die kommunale Baubehörde eröffnet Ent-
scheide über Zusatzbewilligungen nach Überprüfung der inhaltlichen Abstimmung gleichzeitig 
mit dem Bauentscheid. 
3 Von der gleichzeitigen Eröffnung kann im Einvernehmen der Parteien abgesehen werden, 
wenn alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht gestellt und mit einem Vorbehalt zugunsten 
der jeweils anderen Bewilligungen versehen sind. 
4 Wird eine Zusatzbewilligung verweigert, weist die kommunale Baubehörde auch das Bauge-
such ab, sofern dieses nicht teilweise oder mit Nebenbestimmungen bewilligt werden kann.  
 
 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen KRVO Art. 56 
 

1 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen leitet die kommunale Baubehörde, sofern sie die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Baubewilligung als erfüllt betrachtet, Gesuche für Zu-
satzbewilligungen zusammen mit dem BAB-Gesuch mit allen Unterlagen und begründetem 
Antrag an die Fachstelle weiter. Gleichzeitig übermittelt sie der Fachstelle allfällige Einspra-
chen zusammen mit ihrer Stellungnahme.  
2 Die Fachstelle holt, sofern sie die Voraussetzungen für die Erteilung der BAB-Bewilligung als 
erfüllt betrachtet, bei der zuständigen Behörde unter Ansetzung einer Erledigungsfrist den Ent-
scheid über die Zusatzbewilligung und Einsprachen ein. 
3 Zusatzbewilligungen nach der Feuerpolizei- und Zivilschutzgesetzgebung sowie Bewilligun-
gen für Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten nach der Gewässerschutzgesetzgebung 
holt die Gemeinde auch bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen direkt bei den dafür zustän-
digen Behörden ein. 
 
 
2. Bereinigung, Schiedsstelle  KRVO Art. 57 
 

1 Erachtet die für eine Zusatzbewilligung zuständige kantonale Fachbehörde die Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Zusatzbewilligung zu einem Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 
für nicht gegeben, teilt sie dies der Fachstelle in einer vorläufigen Stellungnahme mit. 
2 Hält die Fachstelle die Voraussetzungen für die Erteilung der BAB-Bewilligung für erfüllt, 
führt sie mit der betreffenden Behörde ein Bereinigungsgespräch. 
3 Einigen sich die beteiligten Behörden auf Erteilung der Zusatzbewilligung, wird diese den 
Parteien gemäss den nachfolgenden Artikeln eröffnet. Einigen sie sich auf eine Verweigerung 
der Zusatzbewilligung, weist die Fachstelle das BAB-Gesuch ab und eröffnet den Entscheid 
zusammen mit dem ablehnenden Entscheid über die Zusatzbewilligung den Parteien. 
4 Kommt keine Einigung zustande, unterbreitet die Fachstelle den Konflikt der Schiedsstelle. 
Schiedsstelle ist bei Konflikten mit Amtsstellen, die dem gleichen Departement unterstehen wie 
die Fachstelle, das Departement, ansonsten die Regierung.  
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3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide KRVO Art. 58 
 

1 Liegen alle Zusatzbewilligungen vor, übermittelt die Fachstelle diese zusammen mit der BAB-
Bewilligung der kommunalen Baubehörde, welche die Entscheide den Gesuchstellenden zu-
sammen mit dem Bauentscheid eröffnet. 
2 Von der gleichzeitigen Eröffnung kann im Einvernehmen der Parteien abgesehen werden, 
wenn alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht gestellt und mit einem Vorbehalt zugunsten 
der jeweils anderen Bewilligungen versehen sind. 
 
 
4. Gesamtentscheid KRVO Art. 59 
 

1 Die Fachstelle erlässt einen Gesamtentscheid, wenn 
1. sie und die beteiligten Fachbehörden sich im konkreten Fall darauf geeinigt haben, 
2. sie und die Fachbehörden dies generell für bestimmte Zusatzbewilligungen vereinbart haben, 
oder 
3. Stellungnahmen von beschwerdeberechtigten Umweltorganisationen oder Einsprachen vor-
liegen.  
2 Die Fachstelle teilt den Gesamtentscheid der kommunalen Baubehörde mit, die ihn den Par-
teien zusammen mit dem Bauentscheid eröffnet. 
 
 
5. Baukontrollen 

Kontrolle der Bauausführung, Bauabnahme KRVO Art. 60 
 

1 Die kommunale Baubehörde prüft die Ausführung der Bauvorhaben auf ihre Übereinstim-
mung mit der Baubewilligung, der BAB-Bewilligung und allfälligen Zusatzbewilligungen, so-
weit die Kontrollen nicht den für die Zusatzbewilligung zuständigen Behörden obliegen. Sie 
kontrolliert mindestens das Schnurgerüst und die Höhenfixpunkte. Anschlüsse an öffentliche 
Versorgungs- und Entsorgungsanlagen werden vor dem Eindecken kontrolliert.  
2 Die Bauherrschaft meldet der kommunalen Baubehörde unverzüglich die Bauvollendung. 
Diese führt die Bauabnahme durch. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen meldet die 
kommunale Baubehörde der Fachstelle, ob das ausgeführte Bauvorhaben der BAB-
Bewilligung entspricht. Bei Abweichungen übermittelt sie der Fachstelle die Ausführungspläne. 
 3 Die kommunale Baubehörde kann Private mit den Baukontrollen beauftragen. 
4 Wird ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung in Angriff genommen oder abweichend von be-
willigten Plänen oder Auflagen in der Baubewilligung ausgeführt, verfügt die kommunale Bau-
behörde, in dringlichen Fällen eines ihrer Mitglieder oder der Vorsteher beziehungsweise die 
Vorsteherin des Bauamtes oder der Gemeindeschreiber beziehungsweise die Gemeindeschrei-
berin, die Einstellung der Bauarbeiten. Gleichzeitig fordert die verfügende Behörde oder 
Amtsperson die Bauherrschaft zur Einreichung eines nachträglichen Baugesuchs auf.  
5 Baueinstellungsverfügungen sind sofort vollstreckbar. 
 
 
Baurechtswidrige Zustände  KRVO Art. 61 
 

1 Bestehen Anzeichen für formell oder materiell baurechtswidrige Zustände, wird nach einer 
Vorankündigung eine nachträgliche Baukontrolle durchgeführt.  
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2 Ergibt die Baukontrolle Anhaltspunkte für eine Verletzung von Bauvorschriften, fordert die 
kommunale Baubehörde die Betroffenen auf, ein nachträgliches Baugesuch einzureichen.  
3 Stellt die zuständige Behörde bei der Prüfung des nachträglichen Baugesuchs beziehungswei-
se BAB-Gesuchs eine Verletzung materieller Bauvorschriften fest, eröffnet sie ein Verfahren 
auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands und ein Bussverfahren. 
 
 
6. Verantwortlichkeit, Wiederherstellung, Strafe 

Verantwortlichkeit, Haftung                    KRG Art. 93 
 

1 Für die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, die Übereinstimmung der ausgeführten Bau-
ten und Anlagen mit den bewilligten Plänen und dem Baugespann sowie für die Einhaltung von 
Nebenbestimmungen sind Bauherrschaften, Eigentümerinnen und Eigentümer, sonstige Be-
rechtigte sowie die mit der Projektierung und Ausführung von Bauvorhaben beauftragten Per-
sonen verantwortlich. 
2 Kanton und Gemeinden übernehmen durch die Bewilligung und Kontrolle von Bauten und 
Anlagen keine Haftung für Konstruktion, Festigkeit, Materialeignung und Sicherheit der ausge-
führten Bauten und Anlagen. 
 
 
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands                   KRG Art. 94 
 

1 Materiell vorschriftswidrige Zustände sind auf Anordnung der zuständigen Behörde zu besei-
tigen, gleichgültig, ob für deren Herbeiführung ein Bussverfahren durchgeführt wurde.  
2 Zuständig für den Erlass und die Durchsetzung von Wiederherstellungsverfügungen ist die 
kommunale Baubehörde. Bei vorschriftswidrigen Zuständen ausserhalb der Bauzonen trifft die 
BAB-Behörde die erforderlichen Massnahmen, sofern die kommunale Baubehörde trotz Auf-
forderung durch den Kanton untätig bleibt. Die dem Kanton daraus erwachsenden Kosten wer-
den der Gemeinde belastet, soweit sie nicht den Pflichtigen überbunden werden können oder 
uneinbringlich sind. 
3 Die Pflicht zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands obliegt sowohl den Eigentüme-
rinnen oder Eigentümern als auch Personen, die den rechtswidrigen Zustand herbeigeführt ha-
ben. Kommen die Pflichtigen einer rechtskräftigen Wiederherstellungsverfügung innert Frist 
nicht nach, lässt die zuständige Behörde nach erfolgter Androhung die verfügten Massnahmen 
auf Kosten der Säumigen durch Dritte vornehmen. 
4 Muss die zuständige Behörde aus Gründen der Verhältnismässigkeit oder des Vertrauens-
schutzes von der Anordnung von Wiederherstellungsmassnahmen ganz oder teilweise absehen, 
erlässt sie eine Verfügung, dass der gesetzwidrige Zustand geduldet wird (Duldungsverfü-
gung).  
 
 
Busse                      KRG Art. 95 
 

1 Wer dieses Gesetz oder darauf beruhende Erlasse und Verfügungen des Kantons oder der 
Gemeinden verletzt, wird mit Busse zwischen 200 Franken und 40 000 Franken bestraft. In 
besonders schweren Fällen, insbesondere bei Gewinnsucht, ist die zuständige Behörde an die-
ses Höchstmass nicht gebunden. Widerrechtliche Gewinne werden nach den Bestimmungen des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches eingezogen. 
2 Strafbar ist die vorsätzliche oder fahrlässige Widerhandlung, begangen durch die nach Artikel 
93 verantwortlichen Personen. Anstelle einer juristischen Person, einer Kollektiv- oder Kom-
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manditgesellschaft, einer Einzelfirma oder einer Personengesamtheit ohne Rechtspersönlichkeit 
sind die natürlichen Personen strafbar, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sollen. 
Für Bussen und Kosten haftet die juristische Person, die Gesellschaft oder die Personenge-
samtheit solidarisch.  
3 Zuständig für die Bestrafung ist die kommunale Baubehörde. In Fällen, wo die Wiederherstel-
lung des rechtmässigen Zustands von der BAB-Behörde angeordnet wird, ist diese für die Be-
strafung zuständig. 
4 Der Strafanspruch verjährt innerhalb von fünf Jahren seit Beendigung der strafbaren Hand-
lung. Die absolute Verjährung tritt nach zehn Jahren ein. Die Strafe einer Widerhandlung ver-
jährt in fünf Jahren. 
 
 
7. Verfahrenskosten 

Verfahrenskosten                     KRG Art. 96 
 

1 Die Gemeinden erheben für ihren Aufwand im Baubewilligungsverfahren und in weiteren bau-
polizeilichen Verfahren Gebühren. Auslagen für Leistungen Dritter wie Fachgutachten, Bera-
tungen sowie Grundbuchkosten sind der Gemeinde zusätzlich zu vergüten. 
2 Kostenpflichtig ist, wer den Aufwand durch Gesuche aller Art oder durch sein Verhalten ver-
ursacht hat. Die sich aus der Behandlung von Einsprachen ergebenden Kosten sind den Ein-
sprechenden zu überbinden, wenn die Einsprache abgewiesen oder darauf nicht eingetreten 
wird. Diesfalls können die Einsprechenden ausserdem zur Leistung einer angemessenen ausser-
amtlichen Entschädigung an die Gesuchstellenden verpflichtet werden.  
3 Die Gemeinden regeln die Bemessung und Erhebung der Gebühren in einer Gebührenverord-
nung.  
4 Die BAB-Behörde erhebt für BAB-Entscheide sowie für Buss- und Wiederherstellungsverfü-
gungen bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen von den Gesuchstellenden beziehungsweise 
Parteien Gebühren, welche aus einer Staatsgebühr bis 3000 Franken, einer Kanzleigebühr und 
dem Ersatz allfälliger Barauslagen bestehen. Bei ausserordentlichen Umständen kann die 
Staatsgebühr angemessen erhöht werden. 
5 Vorbehalten bleiben Gebühren für Zusatzbewilligungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen 
nach Massgabe der jeweiligen Spezialgesetzgebung. 
 
 
 
 
 
 
II Grundordnung 

 

1.  Zonenplan 
 

B. Bauzonen  

a) Regelbauweise 
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Ausnahmen                                       KRG Art. 82 
 

1 Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor und bedeutet die Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen eine unverhältnismässige Härte, so kann die kommunale Baubehörde Ausnahmen 
von einzelnen Bau- und Zonenvorschriften gewähren, wenn dadurch keine überwiegenden öf-
fentlichen und privaten Interessen verletzt werden. 
2 Die Ausnahmebewilligung kann davon abhängig gemacht werden, dass sich die Grundeigen-
tümerin oder der Grundeigentümer in einem Revers verpflichten, auf Verlangen der zuständi-
gen Behörde den gesetzlichen Zustand herzustellen. Für wertvermehrende Aufwendungen wird 
in diesem Fall bei späterer Enteignung keine Entschädigung geleistet.  
3 Werden an bestehenden Bauten oder Anlagen Aussenisolationen bewilligt, darf von Gebäude- 
und Firsthöhen, Gebäudelängen, Ausnützungsziffern, Grenz- und Gebäudeabständen sowie 
Baulinien um die Konstruktionsstärke der Aussenisolation abgewichen werden. 
 
 
b) Begriffe und Messweisen 

Grenz- und Gebäudeabstand                 KRVO Art. 37 
 

1 Der Grenzabstand ist die waagrecht gemessene kürzeste Entfernung zwischen der Umfas-
sungswand des Gebäudes und der Grundstücksgrenze.  
2 Der Gebäudeabstand ist die waagrecht gemessene kürzeste Entfernung zwischen den Umfas-
sungswänden der Gebäude. 
 
 
1. Gebäude                      KRG Art. 75 
 

1 Bei der Erstellung von Gebäuden, die den gewachsenen Boden überragen, ist gegenüber je-
dem Nachbargrundstück ein Grenzabstand von 2.5 m einzuhalten, sofern das Baugesetz der 
Gemeinde nicht grössere Grenzabstände vorschreibt. 
2 Zwischen Gebäuden ist ein Gebäudeabstand von 5.0 m einzuhalten, sofern das Baugesetz der 
Gemeinde nicht grössere Gebäudeabstände vorschreibt.  
3 Vorspringende Gebäudeteile wie Dachvorsprünge, Vordächer, Vortreppen, Erker, offene 
Balkone dürfen bis zu 1.0 m in den Grenz- und Gebäudeabstand hineinragen. Bildet der vor-
springende Gebäudeteil nach aussen eine Wand, gilt diese als Teil der Umfassungswand. 
 
 
2. Weitere Bauten und Anlagen                     KRG Art. 76 
 

1 Für offene überdachte Flächen wie Unterstände und dergleichen gelten die Grenzabstände für 
Gebäude, gemessen ab Dachtraufe bis zur Grundstücksgrenze. 
2 Freistehende Mauern, hinterfüllte Mauern (Futtermauern), Böschungen und dergleichen dür-
fen an der Grenze errichtet werden, sofern sie nicht höher als 1.0 m sind. Überschreiten sie die 
Höhe von 1.0 m, haben sie einen Grenzabstand im Ausmass der Mehrhöhe, jedoch von maxi-
mal 2.5 m einzuhalten. 
3 Bei Grabungen ist ein Grenzabstand von 0.5 m, gemessen von der Oberkante der Grabenbö-
schung, einzuhalten. Wird das Nachbargrundstück durch eine Stützmauer oder vergleichbare 
bauliche Massnahmen gesichert, braucht kein Grenzabstand eingehalten zu werden 
4 Einfriedungen wie Zäune, Mauern und Holzwände bis zu einer Höhe von 1.5 m ab gewachse-
nem Boden dürfen an die Grenze gestellt werden. Höhere Einfriedungen müssen um das Mass 
der Mehrhöhe zurückversetzt werden, jedoch um maximal 2.5 m. 
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5 Lebhäge dürfen mit einem Abstand von 0.5 m von der Grenze angelegt werden, sofern sie 
jährlich auf die Grenze und eine Höhe von 1.5 m ab gewachsenem Boden zurückgeschnitten 
werden. Höhere Lebhäge sind um das Mass der Mehrhöhe zurück zu setzen, jedoch um maxi-
mal 2.5 m.  
 
 
3. Unterschreitungen, Vorbehalte                    KRG Art. 77 
 

1 Die kommunale Baubehörde kann Unterschreitungen der in diesem Gesetz und im Baugesetz 
der Gemeinde festgelegten Bauabstände bewilligen, wenn eine Vereinbarung zwischen den 
Betroffenen vorliegt und keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Die 
kommunale Baubehörde verfügt die Anmerkung der Unterschreitung im Grundbuch.  
2 Schreiben die Grundordnung oder ein Quartierplan eine bestimmte Lage einer Baute oder 
Anlage vor, gelten die Bauabstände dieses Gesetzes und der Baugesetze der Gemeinden nicht, 
soweit sie der Planung entgegenstehen. 
3 Vorbehalten bleiben Abstandsvorschriften in anderen kantonalen Erlassen, Abstände aufgrund 
der Umweltschutzgesetzgebung sowie Strassenabstände der Gemeinden. 
 
 
Gewässerabstand, Waldabstand                    KRG Art. 78 
 

1 Bauten und Anlagen haben gegenüber Gewässern die in der Grundordnung festgelegten Ge-
wässerabstandslinien einzuhalten. 
2 Wo Gewässerabstandslinien fehlen, gilt innerhalb der Bauzone ein Gewässerabstand von 10 m 
und ausserhalb der Bauzone ein solcher von mindestens 20 m, gemessen ab Schnittlinie zwi-
schen dem mittleren Sommerwasserstand und der Uferböschung. Bei Vorliegen besonderer 
Umstände, insbesondere bei Änderungen an bestehenden Bauten und Anlagen, kann die für die 
Bewilligung zuständige Behörde nach Anhören der kantonalen Fachbehörde Ausnahmen von 
diesen Abständen gewähren, wenn keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenste-
hen.  
3 Der Abstand von Bauten und Anlagen gegenüber dem Wald richtet sich nach der kantonalen 
Waldgesetzgebung. Waldabstandslinien, die in der Grundordnung festgelegt sind, gehen dem 
Waldabstand gemäss Waldgesetzgebung vor. 
 
 
c) Zonenvorschriften 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen                                                               KRG Art. 28 
 

1 Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen sind für öffentliche oder öffentlichen Interessen 
dienende Bauten und Anlagen bestimmt. Untergeordnete private Nutzungen sind zulässig, 
wenn sie mit zonenkonformen Bauten baulich verbunden sind. 
2 Bestehende Bauten und Anlagen, die dem Zonenzweck widersprechen, dürfen nur unterhalten 
werden.  
3 Die Zone kann unterteilt werden in Zone für öffentliche Bauten und Zone für öffentliche An-
lagen. 
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Zone für Grünflächen                                                                                            KRG Art. 30 
 

1 Zonen für Grünflächen dienen der Erhaltung und Schaffung von Freiräumen zur Strukturie-
rung der Überbauung innerhalb oder am Rand der Bauzonen.  
2 Bauten und Anlagen dürfen dem Zonenzweck nicht widersprechen.  
 
 
B. Nichtbauzonen  
 

a)  Zonenvorschriften 

Landwirtschaftszone                                                                                             KRG Art. 32 
 

1 Die Gemeinden scheiden nach den Vorgaben des Bundesrechts die Landwirtschaftszonen aus. 
Sie tragen dabei den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszonen angemessen Rech-
nung. 
2 Für die Beurteilung der Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirtschafts-
zone ist das Bundesrecht massgebend. Vorbehalten bleiben eine engere Umschreibung der Zo-
nenkonformität im Rahmen von Absatz 1 sowie die von der Regierung durch Verordnung er-
lassenen Bestimmungen über den landwirtschaftlichen Wohnraum.  
3 Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung im Sinne des Bundesrechts hinausge-
hen, können in den von den Gemeinden ausgeschiedenen Zonen für bodenunabhängige Pro-
duktion als zonenkonform bewilligt werden. 
 
 
Naturschutzzone                                                                                                   KRG Art.  33 
 

1 Naturschutzzonen umfassen naturnahe Lebensräume (Biotope) oder Lebensgemeinschaften 
und weitere naturnahe Standorte, die sich durch besondere Artenvielfalt oder das Vorkommen 
seltener Arten auszeichnen, sowie wertvolle geologische oder erdgeschichtliche Bildungen 
(Geotope).  
2 Neue Bauten und Anlagen sowie Eingriffe wie Ent- oder Bewässerungen und Düngungen 
sind nicht gestattet. Bestehende Bauten und Anlagen dürfen nur erneuert werden. Bauliche 
Eingriffe zur Renaturierung oder Revitalisierung sowie angepasste landwirtschaftliche Nutzung 
im Rahmen der Pflegemassnahmen sind zulässig. Vorbehalten bleiben weitergehende oder ab-
weichende Anordnungen nach der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung sowie in Bewirt-
schaftungsverträgen. 
 
 
Landschaftsschutzzone KRG Art. 34 
 

1 Landschaftsschutzzonen umfassen Landschaften von besonderer Schönheit und Eigenart oder 
mit ökologischer Funktion. 
2 Neue Bauten und Anlagen sind nicht gestattet. Vorbehalten sind Eingriffe zur Revitalisierung 
oder Aufwertung, unterirdische Leitungen, land- und forstwirtschaftliche Bauten und Anlagen, 
sofern deren Erstellung an einem Standort ausserhalb der Landschaftsschutzzone nicht zumut-
bar ist, sowie Hochgebirgsunterkünfte.  
3 Bestehende Bauten und Anlagen dürfen im Rahmen des Bundesrechts erneuert, teilweise ge-
ändert und innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens massvoll erweitert werden. Der Wie-
deraufbau nach Zerstörung, landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen in landwirtschaftlichen 
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Wohnbauten sowie die vollständige Zweckänderung von als schützenswert anerkannten Bau-
ten und Anlagen können im Rahmen des Bundesrechts bewilligt werden.  
4 Die Gemeinden legen innerhalb der Landschaftsschutzzonen die genauen Grenzen von Moor-
landschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung fest. Für die Moorland-
schaften gelten ausschliesslich die Bestimmungen des Bundesrechts. 
 
 
Archäologiezone KRG Art. 36 
 

1 Archäologiezonen umfassen Flächen, auf denen mit grosser Wahrscheinlichkeit archäologi-
sche Funde und Befunde zu erwarten sind. Bauabsichten sind der Gemeinde vor Ausarbeitung 
der Projektpläne bekannt zu geben. Diese legt unter Beizug des Archäologischen Dienstes die 
erforderlichen Auflagen fest.  
 
 
Gefahrenzonen KRG Art. 38 
  

1 Gefahrenzonen umfassen Gebiete, die durch Lawinen, Rutschungen, Steinschlag, Über-
schwemmung oder andere Naturereignisse bedroht sind. Sie werden nach den kantonalen 
Richtlinien in eine Gefahrenzone mit hoher Gefahr (Gefahrenzone 1) und in eine Gefahrenzone 
mit geringer Gefahr (Gefahrenzone 2) unterteilt. 
2 In der Gefahrenzone 1 dürfen keine neuen Bauten und Anlagen erstellt werden, die dem Auf-
enthalt von Menschen und Tieren dienen. Bestehende Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt 
von Menschen und Tieren dienen, dürfen nur erneuert werden. In Bauwerken wie Dämmen 
und dergleichen, die zum Schutze von Siedlungen errichtet werden, können gestützt auf ein 
Gesamtkonzept zonenkonforme oder standortgebundene Nutzungen bewilligt werden. 
3 In der Gefahrenzone 2 bedürfen neue Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt von Menschen 
und Tieren dienen, besonderer baulicher Schutzmassnahmen. Bei wesentlichen Änderungen an 
bestehenden Gebäuden sind die erforderlichen Schutzmassnahmen für das ganze Gebäude zu 
treffen. 
4 Bauten und Anlagen, die nicht dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, bedürfen in 
Gefahrenzonen eines angemessenen Objektschutzes. 
5 Baubewilligungen und BAB-Bewilligungen für Bauvorhaben in Gefahrenzonen werden nur 
erteilt, wenn eine Genehmigung der Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden vorliegt. 
Diese erlässt Richtlinien für die baulichen Schutzmassnahmen und für den angemessenen Ob-
jektschutz. 
 
 
Zone übriges Gemeindegebiet KRG Art. 41 
 

1 Die Zonen übriges Gemeindegebiet umfassen das unproduktive Land, die Gewässer sowie 
Restflächen, für die keine andere Nutzungszone in Frage kommt. 
2 Zulässig sind Bauvorhaben, welche die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung für 
Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen erfüllen. 
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b) Landwirtschaftlicher Wohnraum 

Dauerwohnraum    KRVO Art. 38 
 

1 Sofern die Voraussetzungen für landwirtschaftlichen Dauerwohnraum in der Landwirtschafts-
zone erfüllt sind, werden in der Regel eine Betriebsleiterwohnung mit Büro und eine Wohnung 
für die abtretende Generation (Altenteil I) bewilligt. Bei nachgewiesenem Bedarf können eine 
zusätzliche Kleinwohnung (Altenteil II) für die auf dem Hof lebende dritte Generation sowie 
Zimmer für Lehrlinge und Angestellte bewilligt werden.  
2 Es gelten folgende Höchstmasse: 
- Betriebsleiterwohnung  165 m2 BGF 
- Altenteil I 90 m2 BGF 
- Altenteil II 50 m2 BGF 
- Büro 15 m2 BGF 
- Lehrlinge und Angestellte je 20 m2 BGF 
3 In besonderen Fällen darf von den Höchstmassen der Betriebsleiterwohnung und der Altentei-
le abgewichen werden, sofern die Summe der Höchstmasse zusammen nicht überschritten 
wird. Bei bestehenden Wohnbauten, die vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung bewilligt wur-
den, darf auch von der Summe der Höchstmasse geringfügig abgewichen werden, wenn dies 
für eine zeitgemässe Wohnnutzung unumgänglich oder zur Erhaltung wertvoller Bausubstanz 
erforderlich ist. 
4 Altenteile können in der Zeit, während der sie nicht benötigt werden, vorübergehend zu land-
wirtschaftsfremden Wohnzwecken genutzt werden.  
 
 
Temporärwohnraum  KRVO Art. 39 
 

1 Sofern die Voraussetzungen für landwirtschaftlichen Temporärwohnraum in der Landwirt-
schaftzone erfüllt sind, werden Bauten bis zu folgenden Höchstmassen bewilligt: 
- Maiensässhütte 50 m2 BGF 
- Heuerhütte 15 m2 BGF 
- Alp- und Hirtenhütte BGF nach Bedarf 
2 Stallkammern werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, bis zu einem Höchstmass von 
15 m2 bewilligt. Sie sind zu entfernen, wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung wegge-
fallen sind.  
 
 
c) Ausnahmen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 

Im Allgemeinen                     KRG Art. 83 
 

1 Die Zulässigkeit von nicht zonenkonformen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen richtet 
sich nach dem Bundesrecht. 
2 Die Umnutzung landwirtschaftlicher Wohnbauten zu landwirtschafts-fremden Wohnzwecken 
wird im Rahmen des Bundesrechts bewilligt. 
3 Die vollständige Zweckänderung von als schützenswert anerkannten Bauten und Anlagen 
wird im Rahmen des Bundesrechts bewilligt, wenn die Bauten und Anlagen in der Grundord-
nung oder von der gemäss kantonaler Natur- und Heimatschutzgesetzgebung zuständigen Be-
hörde unter Schutz gestellt wurden.  
4 Abweichende nutzungsplanerische Regelungen bleiben vorbehalten. 
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2.  Genereller Gestaltungsplan 

Genereller Gestaltungsplan 2.Siedlung KRG Art. 43 
 

1 Siedlungsbereiche und Einzelbauten von besonderer künstlerischer, historischer, architektoni-
scher oder landschaftsprägender Bedeutung werden gestützt auf Siedlungsanalysen oder ande-
re Grundlagen als generell geschützte Siedlungsbereiche und Einzelbauten in den Generellen 
Gestaltungsplan aufgenommen (geschützte Objekte).  
2 Bauliche Änderungen an geschützten Objekten werden nur gestützt auf ein Gebäudeinventar 
bewilligt. Dieses ist vor der Ausarbeitung der Projektpläne zu erstellen und bildet die Grundla-
ge für die Festlegung der zulässigen baulichen Änderungen und allfällige Erhaltungsanordnun-
gen in der Baubewilligung.  
3 Liegen bei Erarbeitung des Generellen Gestaltungsplans bereits Gebäudeinventare vor, kön-
nen die zulässigen baulichen Änderungen an geschützten Objekten im Baugesetz festgelegt 
werden. 
4 Der Generelle Gestaltungsplan kann weitere Festlegungen enthalten wie Erneuerungsberei-
che, Freihaltebereiche, Baugestaltungslinien, Nutzungsverlegungen, Gebiete mit Pflicht zur 
Gestaltungsberatung. 
 
 
Geschützte Objekte KRG Art. 74 
 

1  Geschützte Objekte nach Artikel 43 sind zu erhalten.  
2 Bauliche Änderungen an geschützten Objekten unterliegen der Gestaltungsberatung. Die 
Bauabsichten sind vor der Ausarbeitung der Projektpläne der für die Bewilligung zuständigen 
Behörde bekannt zu geben. Diese legt zusammen mit der Bauherrschaft und den Fachleuten für 
Fragen der Baugestaltung, gestützt auf die Schutzziele gemäss Siedlungsanalyse und das Ge-
bäudeinventar, die Erhaltungsanordnungen im Einzelnen fest. Liegt für das betroffene Objekt 
noch kein Gebäudeinventar vor, veranlasst sie die Inventarisierung. 
3 Bauliche Änderungen werden bewilligt, wenn sie die Erhaltungsanordnungen berücksichtigen. 
Die Bewilligung kann mit entsprechenden Auflagen verknüpft werden. 
4 Vorbehalten bleiben bereits bestehende Schutz- und Erhaltungsanordnungen der Gemeinden 
oder von kantonalen oder eidgenössischen Behörden, welche gestützt auf die Raumplanungs- 
oder die Natur- und Heimatschutzgesetzgebung getroffen wurden. 
 
 
 
III  Allgemeine Bauvorschriften  

 

1. Bauvoraussetzungen 

Baureife KRG Art. 72 
 

1 Neubauten sowie wesentliche Umbauten und Erweiterungen werden nur bewilligt, sofern das 
Grundstück baureif ist. 
2 Ein Grundstück gilt als baureif, wenn seine Form und Grösse eine zonengemässe und zweck-
mässige Überbauung gestatten und das Grundstück für die beabsichtigte Nutzung vorschrifts-
gemäss erschlossen ist oder die Erschliessung bis zum Abschluss des Bauvorhabens ausgeführt 
wird.  
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Siedlung und Landschaft KRG Art. 73 
 

1 Siedlungen, Bauten und Anlagen sind nach den Regeln der Baukunst so zu gestalten und ein-
zuordnen, dass mit der Umgebung und der Landschaft eine gute Gesamtwirkung entsteht.  
2 Wo dieses Gesetz oder die Ortsplanung eine Pflicht zur Gestaltungsberatung vorsehen, haben 
sich die Bauherrschaft bei der Ausarbeitung der Projektpläne und die Baubehörde bei der Be-
urteilung des Bauvorhabens durch Fachleute in Fragen der Baugestaltung beraten zu lassen. 
3 Verunstaltet eine Baute oder Anlage wegen mangelhaftem Unterhalt das Orts- oder Land-
schaftsbild, verpflichtet die für die Bewilligung zuständige Behörde die Eigentümerin oder den 
Eigentümer zu den notwendigen Massnahmen. Kommen diese den Anordnungen innert Frist 
nicht nach, lässt die Behörde nach erfolgter Androhung die Massnahmen auf Kosten der Säu-
migen durch Dritte vornehmen.  
 
 
 

2. Wohnförderung , Sicherheit und Gesundheit 

Im Allgemeinen                      KRG Art. 79 
 

1 Bauten und Anlagen haben den gesundheits-, feuer- und gewerbepolizeilichen Bestimmungen 
sowie den Vorschriften der Arbeits-, Energie-, Gewässerschutz- und Umweltschutzgesetzge-
bung zu entsprechen. 
2 Bauten und Anlagen haben den anerkannten Regeln der Baukunde zu genügen und dürfen 
weder bei der Erstellung noch durch ihren Bestand und ihre Nutzung Personen, Tiere und Sa-
chen gefährden. 
3 Die Regierung kann durch Verordnung vorschreiben, dass bestimmte Bauten und Anlagen 
einer besonderen behördlichen Prüfung auf ihre Sicherheit gegenüber Einwirkungen der Natur 
wie Erdbeben, Schnee, Wind zu unterziehen sind.  
4 Gefährdet eine Baute oder Anlage Menschen oder Tiere, oder werden Menschen oder Tiere 
durch die Benützung gefährdeter Bauten oder Anlagen einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt, 
verpflichtet die kommunale Baubehörde die Eigentümerin oder den Eigentümer zu den not-
wendigen Massnahmen. Kommen diese den Anordnungen innert Frist nicht nach, lässt die 
kommunale Baubehörde nach erfolgter Androhung die Massnahmen auf Kosten der Säumigen 
durch Dritte vornehmen. 
 
 
Behindertengerechtes Bauen                    KRG Art. 80 
 

1 Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, Gebäude mit mehr als acht Wohneinheiten sowie 
Bauten und Anlagen mit mehr als 50 Arbeitsplätzen müssen nach den anerkannten Fachnormen 
so gestaltet werden, dass sie auch für Behinderte zugänglich sind. Die öffentlich zugänglichen 
Bauten und Anlagen müssen überdies von Behinderten benützt werden können. 
2 Die Anforderungen gemäss Absatz 1 sind auch bei Erneuerungen im Sinne des einschlägigen 
Bundesrechts zu erfüllen, sofern keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen 
oder der Aufwand für die Anpassung nicht unverhältnismässig ist. 
3 Die Prüfung von Baugesuchen auf ihre Übereinstimmung mit den Vorschriften über das be-
hindertengerechte Bauen obliegt der kommunalen Baubehörde. Sie kann zu diesem Zweck 
sachkundige Beraterinnen oder Berater beiziehen. 
4 Die kommunale Baubehörde gibt den beschwerdeberechtigten Behindertenorganisationen den 
Zeitpunkt der öffentlichen Auflage der Baugesuche bekannt. 
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VI Vollzugs- und Schlussbestimmungen 

Zusatzbewilligungen                                                                                             KRG Art. 100 
 

1 Die in diesem Gesetz und der darauf beruhenden Verordnung festgelegten Auflage-, Einspra-
che- und Beschwerdefristen für Nutzungspläne und Bauvorhaben gelten auch für gleichzeitig 
aufzulegende Gesuche für Zusatzbewilligungen.  
2 Werden Zusatzbewilligungen zusammen mit Entscheiden, Beschlüssen oder Verfügungen 
eröffnet, die dem Rekurs an das Verwaltungsgericht unterliegen, gilt das Rechtsmittel des Re-
kurses auch für eine allfällige Anfechtung der Zusatzbewilligung.  
 
 
Verfügungen kantonaler Behörden                                                                      KRG Art. 103 
1 Verfügungen kantonaler Behörden, die sich auf dieses Gesetz oder darauf beruhende Erlasse 
stützen und nicht gemäss ausdrücklicher Regelung bei der Regierung angefochten werden kön-
nen, unterliegen dem Rekurs an das Verwaltungsgericht. 
2 Verfügungen über den Erlass oder die Verlängerung kantonaler Planungszonen, die Geneh-
migung von Planänderungen nach Artikel 48 Absatz 3 sowie BAB-Entscheide können auch 
von den Gemeinden angefochten werden. 
 
 
Beschwerderecht der Umweltorganisationen                                                        KRG Art. 104 
1 Die nach Bundesrecht zur Beschwerde berechtigten Umweltorganisationen beteiligen sich an 
Baubewilligungsverfahren für Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen sowie bei Planungen, die 
keiner kantonalen Genehmigung bedürfen, durch Erhebung einer Einsprache während des Auf-
lageverfahrens. 
2 In Baubewilligungsverfahren für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen sowie bei Planungen, 
die einer kantonalen Genehmigung bedürfen, melden Organisationen, sofern sie beschwerdebe-
rechtigt sind und vom Beschwerderecht Gebrauch machen wollen, die Beteiligung am Verfah-
ren während der Einsprache- oder Beschwerdeauflage bei der Fachstelle an. Diese gewährt der 
Organisation Akteneinsicht und gibt ihr Gelegenheit, innert einer von ihr festgelegten Frist zum 
Bauvorhaben oder zur Planung Stellung zu nehmen. Geht eine Stellungnahme ein, wird der 
Entscheid auch der am Verfahren beteiligten Organisation mitgeteilt. Erfolgt im Auflageverfah-
ren keine Anmeldung oder wird im nachfolgenden Verfahren auf eine Stellungnahme verzich-
tet, gilt das Beschwerderecht als verwirkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laax, Januar 2006 Planungsbüro Madeleine Grob 


